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I. Zusammenfassung 

Für den praktisch arbeitenden Juristen, der in der Re
gel eine Vielzahl verschiedener Probleme nebeneinan
der zu behandeln hat, verlangt der Arbeitsrhythmus 
wiederkehrende, kurze, punktuelle Detailinformatio
nen. Die Informationsfülle hat dazu geführt , daß eine 
schnelle, aktuelle und umfassende Information mit tra
ditionellen Arbeitsmethoden kaum mehr erzielbar ist. 
Hier bietet das Medium der Elektronischen Datenver
arbeitung eine wertvolle Hilfe . Immer leistungsfähige
re Rechner und Speichereinheiten bewältigen immer 
größere Mengen von Dokumenten, indem sie diese 
aufnehmen und — dies ist der eigentliche Nutzen — 
dem Informationssuchenden gezielt, schnell und aktu
ell zur Verfügung stellen. Diese Möglichkeiten bedeu
ten praktisch 
— eine Arbeitserleichterung fü r jeden Juristen bei der 

Informationsbeschaffung, 
— eine wirtschaftliche, koordinierte Dokumentation 

juristischer Informationen, 
und rechtspolitisch 
— eine Beschleunigung und Verbesserung der Ent¬

scheidungsprozesse, 
— eine Erhöhung der Rechtssicherheit und 
— eine schnellere Verbreitung neuer Rechtsgedanken. 
Diese Erkenntnisse führ ten im Jahre 1973 zu dem an 
den Bundesminister der Justiz gerichteten Auftrag der 
Bundesregierung, ein automatisiertes Juristisches In
formationssystem — JURIS — zu entwickeln. 
Nach Abschluß der mehr als 10jährigen erfolgreichen 
Entwicklungsarbeit im Bundesministerium der Justiz in 
Zusammenarbeit mit den Bundesministerien für Finan
zen und für Arbeit und Sozialordnung stehen einer 
breiten Öffentlichkeit umfangreiche Datenbanken für 
juristische Informationen zur Nutzung zur Verfügung. 
JURIS ist schon heute eines der größten und leistungs
fähigsten Rechtsinformationssysteme Europas. 
Die Arbeit mit JURIS kann der interessierten juristi
schen Fachwelt die Informationssuche wesentlich er
leichtern: Mi t wenigen, leicht erlernbaren Schritten 
kann sich der Anwender am eigenen Bildschirm die 
gewünschte Rechtsinformation nachweisen lassen. Das 
System tritt nicht in Konkurrenz zu Verlagen und Bi
bliotheken. Es ergänzt ihr Angebot und hilf t , es in sei
ner ganzen Breite und Vielfalt überhaupt erst nutzbar 
zu machen. 
Angebotsschwerpunkt ist der Online-Retrieval-Service. 

II. Informationsangebot 

Kernstück des Systems sind vier elektronische Daten
banken fü r Rechtsprechung, Literatur, Verwaltungs
vorschriften und Rechtsvorschriften des Bundes. 
Schon heute sind in den Datenbanken, die ständig auf 
dem neuesten Stand gehalten werden, über 550 000 
Dokumente gespeichert. Die Rechtsprechungs- und 
die Literaturdatenbank wachsen jährlich um je etwa 
15 000 Neuzugänge. 
I I . 1. Die Rechtsprechungsdatenbank — zur Zeit etwa 
232 000 Dokumente — umfaßt sämtlich von den fünf 
obersten Gerichtshöfen des Bundes und dem Bundes
verfassungsgericht in den von ihnen betreuten Ent
scheidungssammlungen veröffentlichten Entscheidun
gen. Daneben wird ab 1977 die Rechtsprechung aller 
Gerichte — also auch zum Beispiel der Instanzgerichte 
— zu allen Rechtsgebieten nachgewiesen, soweit sie in 
den wichtigsten Fachzeitschriften, Sammlungen und 
sonstigen Periodika (zur Zeit werden mehr als 170 
vollständig ausgewertet) veröffentlicht ist. 
Die Rechtsprechungsdatenbank weist darüber hinaus 
auch nicht veröffentlichte höchstrichterliche Recht
sprechung, insbesondere des Bundesfinanzhofs, sowie 
Entscheidungen der Instanzgerichte aller Gerichts
zweige nach, die JURIS von den Gerichten direkt zur 
Auswertung übersandt werden. 
Abrufbar sind die amtlichen Leitsätze und/oder leit
satzähnliche Kurztexte, ergänzt um weitere inhaltser
schließende und bibliographische Angaben. Mehr als 
10 % der Entscheidungen — die des Bundesfinanzhofs 
ausnahmslos — sind im Langtext gespeichert. Bei den 
Rechtsprechungsdokumenten wird auf Fundstellen in 
den ausgewerteten Zeitschriften, Periodika und Ent
scheidungssammlungen hingewiesen. 
I I . 2. Die Literaturdatenbank hat annähernd den glei
chen Umfang wie die Rechtsprechungsdatenbank. Für 
alle Rechtsgebiete werden etwa 160 Fachzeitschriften 
seit 1976 ausgewertet. Nachgewiesen werden zur Zeit 
etwa 229 000 Dokumente. 
Die Literaturdokumente umfassen neben den biblio
graphischen Angaben bis auf wenige Ausnahmen in
haltserschließende Kurztexte und/oder eine Gliede
rung. 
Die Literaturdatenbank versteht sich als Hinweisda
tenbank, deren Aufgabe es ist, dem Juristen die Er
schließung der Fachliteratur durch möglichst vollstän
dige Literaturhinweise zu erleichtern. 
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I I . 3. Die dritte Datenbank, die Verwaltungsvorschrif¬
tendatenbank umfaßt die einschlägigen steuerrechtli
chen und sozialrechtlichen Verwaltungsvorschriften. 
Im Steuerrecht werden für die Zeit ab 1978 die im 
Bundessteuerblatt und in den Karteien der Länder ver
öffentlichten Verwaltungsvorschriften des Bundes und 
der Länder nachgewiesen. Ab 1979 werden alle doku
mentationswürdigen Erlasse des Bundesministers der 
Finanzen und der Länder aufgenommen. Im Bereich 
des Sozialrechts umfaßt die Datenbank in Zeitschriften 
veröffentlichte Verwaltungsregelungen aus der Zeit ab 
1978. Der Dokumentenumfang in dieser Datenbank 
beträgt zur Zeit rund 27 000 Dokumente. 
I I . 4. Die Normendatenbank ist noch im Aufbau und 
wird in Kürze — zumindest für Teilrechtsgebiete — 
zur allgemeinen Nutzung freigegeben werden. Mehr 
als % des geltenden Bundesrechts sind bereits gespei
chert. Vollständig nachgewiesen werden die Vorschrif
ten der Sachgebiete Staats- und Verfassungsrecht, 
Rechtspflege, Zivi l- und Strafrecht sowie Verteidi
gung. Noch im Aufbau befindlich sind die Vorschrif
ten der Sachgebiete Verwaltung, Finanzwesen, Wir t 
schaftsrecht, Arbeitsrecht, Sozialversicherung, Kriegs
opferversorgung sowie Post- und Fernmeldewesen, 
Verkehrswesen und Bundeswasserstraßen. 
Von herausragendem Nutzen wird für den Benutzer 
der Normendatenbank die Möglichkeit sein, jede zu 
einem bestimmten Zeitpunkt geltende Fassung der 
Norm abzurufen und zu jeder gespeicherten Norm al
le Aktiv- und Passiwerweisungen zu recherchieren. 

III. Dokumentationskonzeption 
Der juristische Wissensbestand wächst jährlich um et
wa 
— 300 Gesetze und 900 Rechtsverordnungen sowie 

5 000 Verwaltungsvorschriften des Bundes und der 
Länder, 

— 20 000 in Fachzeitschriften veröffentlichte Ge
richtsentscheidungen, 

— 20 000 Aufsätze juristischen Inhalts. 
Diese Informationsmenge führ t zu einer notwendigen 
Auswahl des zu dokumentierenden und zu speichern
den Materials. Eine subjektive Beeinflussung der Da
tenbankinhalte wird vermieden, indem JURIS ohne 
weitere Selektion 
— alle von den obersten Gerichtshöfen des Bundes 

zur Veröffentlichung vorgesehenen Gerichtsent
scheidungen, 

— (noch) nicht veröffentlichte sonstige Rechtspre
chung, die das jeweilige Gericht für dokumenta
tionswürdig hält und deshalb JURIS zur Ver fü
gung stellt, sowie 

— alle Gerichtsentscheidungen, juristischen Fachauf
sätze, Entscheidungsbesprechungen usw., die in 
den zahlreichen ausgewerteten Fachzeitschriften 
veröffentlicht worden sind, 

in seine Datenbanken aufnimmt. 
Die Dokumentationswürdigkeit wird bei Veröffentli
chung oder Einsendung durch das Gericht an JURIS 
ohne inhaltliche Prüfung unterstellt. Dieses Verfahren 

schließt eine mögliche Manipulation der Datenbankin
halte aus, da von JURIS nicht beeinflußbare Kriterien 
für die Aufnahme in die Datenbanken maßgeblich 
sind: Entscheidung des Gerichts über die Dokumenta
tionswürdigkeit oder Publikation. 
Die Veranwortlichkeit für die Dokumentation obliegt 
in erster Linie den bei den obersten Gerichtshöfen des 
Bundes eingerichteten Dokumentationsstellen, die je
weils die Rechtsprechung (teilweise auch Literatur) für 
JURIS dokumentieren, für die sie zuständig sind. Die 
Dokumentation der verwaltungsgerichtlichen Instanz
rechtsprechung hat das Oberverwaltungsgericht Mün
ster übernommen. 
Für die Literaturdokumentation wird eine Zusammen
arbeit mit den Verlegern angestrebt. 
Die Dokumentation der Gesetze und Rechtsverord
nungen des Bundes erfolgt durch den Bundesminister 
der Justiz, die steuerrechtlichen und sozialrechtlichen 
Verwaltungsvorschriften werden durch die jeweils zu
ständigen Ressorts bzw. das Bundessozialgericht do
kumentiert. 
Diese Dokumentationsorganisation gewährleistet eine 
fachlich qualifizierte intellektuelle Erschließung, insbe
sondere der höchstrichterlichen Rechtsprechung ge
mäß dem Grundsatz der autorennahen Dokumenta
tion. 

IV. Arbeiten mit J U R I S - Nutzen für 
den Rechtsanwender 

Bei herkömmlichen Dokumentationssystemen konzen
triert der Informationssuchende mitunter sehr komple
xe Fragestellungen auf einen oder sehr wenige Such
begriffe. T r i f f t der Fragesteller hierbei nicht die Klassi
fikationsmerkmale, die der den Schlagwortkatalog, die 
Kartei, das Register usw. erstellende Dokumentär ver
geben hat, führt die Informationssuche nicht selten auf 
Irrwege oder zu unvollständigen Ergebnissen. 
Dem steht die multidimensionale Zugriffsmöglichkeit 
auf die in den JURIS-Datenbanken gespeicherten In
formationen gegenüber, die dem JURIS-Benutzer die 
Möglichkeit gibt, sein Problem mit einer Vielzahl von 
Suchkriterien zu beschreiben. Das System sucht so
dann aus den gespeicherten Informationen diejenigen 
heraus, auf die alle Suchkriterien zutreffen. 
Zunächst kann der Dialogteilnehmer auf die gespei
cherten Informationen mit jedem sinntragenden Wort 
des gespeicherten Textes zugreifen. Er beschreibt sein 
Problem mit den Worten, die er in den Dokumenten 
wiederzufinden glaubt. 
Ein Beispiel: 
Der JURIS-Benutzer sucht Rechtsprechung zu der 
Frage, ob Zahlungen eines Arbeitnehmers an seine 
Ehefrau für die Reinigung des häuslichen Arbeitszim
mer als Werbungskosten steuerlich absetzbar sind. Er 
gibt dem System die Suchworte Arbeitszimmer, Ehefrau 
und Reinigung ein und setzt die Bedingung, daß alle 
drei Begriffe in den gesuchten Dokumenten vorkom
men sollen. Das System sucht sekundenschnell aus den 
zur Zeit in der Rechtsprechungsdatei nachgewiesenen 
etwa 232 000 Dokumenten diejenigen heraus, die diese 
Bedingung erfüllen. 
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— s arbeitszimmer + ehefrau + reinigung 

S U C H W O R T L I S T E 
1 ARBEITSZIMMER (167) 

* 2 EHEFRAU S*(7359) 
3 REINIGUNG (1111) 

A U S G A B E E N D E 

I 1u2u3 

ANZAHL DER DOKUMENTE 5 
A U S G A B E E N D E 

— t 

DOKUMENT 1, DOKNR 143879, SEITE-NR: 1 
Gericht: BFH 6. Senat 
Datum: 1 9 7 8 - 1 0 - 2 7 
Az: VI R 166, 173, 174/76 
Az: VI R 166/76 
Az: VI R 173/76 
Az: VI R 174/76 
NK: E S t G § 9 Abs 1 S 1 
Streitjahr: 1973, 1974, 1975 
Leitsatz 
1. Zahlungen eines Arbeitnehmers an seinen Ehegatten für die Reinigung eines 
steuerlich anerkannten häuslichen Arbeitszimmers sind nicht als Werbungsko
sten abziehbar, soweit es sich bei den Leistungen des Ehegatten zur Pflege des 
Arbeitszimmers um eine Tätigkeit handelt, die nach Art und Umfang über den 
Rahmen einer — üblicherweise auf familienrechtlicher Grundlage unentgeltlich 
erbrachten — unbedeutenden Hilfeleistung nicht hinausgeht. 
Orientierungssatz 
1. Ein Arbeitsverhältnis zwischen Ehegatten . . . usw. 

(Pfeile kennzeichnen die Eingaben des Anwenders, s 
bedeutet Suche, 1 Logik, t Text. Die Ziffer hinter der 
Systemmeldung „Anzahl der Dokumente" zeigt die 
Zahl der Dokumente an, die sich auf die Suchfrage 
qualifiziert haben). 
Daneben kann gleichzeitig mit den gespeicherten biblio
graphischen Angaben gesucht werden. Die Angabe des 

Gerichts einer Entscheidung, des Verfassers eines Lite
raturbeitrages, des Aktenzeichens einer Entscheidung, 
des Entscheidungsdatums, der bekannten Fundstelle 
oder eines Titels usw. führen den Anwender zu der ge
suchten Information. Kennt der Benutzer beispielswei
se das Aktenzeichen der gesuchten Entscheidung, be
darf es nur dessen Eingabe in das System. 

- * s az: II ZR 248/84 
S U C H W O R T L I S T E 
1 AZ: II ZR 248/84 (1) 
A U S G A B E E N D E 

DOKUMENT 1, DOKNR 609341, SE ITE-NR: 1 
Gericht: BGH 2. Zivilsenat 
Datum: 1 9 8 5 - 0 6 - 0 3 
Az: II ZR 248/84 

NK: ZPO § 9t a Abs 1, ZPO § 100, ZPO § 101 Abs 1, ZPO § 101 Abs 2, ZPO § 307 

Leitsatz 

(Kostenanerkenntnis nach Erledigung der Hauptsache; Kosten einer Nebenin
tervention) 
1. Erkennt nach Erledigung der Hauptsache eine Partei ihre von der Gegenpartei 
geltend gemachte Kostentragungspflicht an, so sind ihr ohne weitere Sachprü
fung die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. 
2. Zur Frage, wie in einem solchen Fall über die Kosten einer Neben intervention 
auf Seiten der anerkennenden Partei . . . usw. 
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Gleiches gilt zum Beispiel für die Angabe eines Verfassers in der Literaturdatenbank. 

—• s Verfasser: körner, harald hans 

S U C H W O R T L I S T E 
1 V E R F A S S E R : K O E R N E R , HARALD HANS (12) 
A U S G A B E E N D E 

I I I I l fB^ 
DOKUMENT 1, DOKNR 149918, SEITE-NR: 1 
Typ: Aufsatz 
Verfasser: Körner, Harald Hans, Staatsanwalt 
Haupttitel: Neuordnung des Betäubungsmittelrechts 
Fundstelle 
N J W 1982, 673 -677 
Kurzreferat 

Der Verfasser gibt einen Überblick über das am 1982—01 —01 in Kraft getretene 
Gesetz zur Neuordnung des Betäubungsmittelrechts. Er schildert die Zielset
zung des Gesetzes, gibt einen Katalog der Betäubungsmittel an und befa&t sich 
sowohl mit Drogendelikten zusammenhängenden Straftaten als auch mit der 
Behandlung des Drogenabhängigen. 
ENDE DOKUMENT 

DOKUMENT 2, DOKNR 171312, SE ITE-NR: 1 
Typ: Rechtsprechungsübersicht 
Verfasser: Körner, Harald Hans, Dr Staatsanwalt 
Haupttitel: Zum Betäubungsmittelgesetz 
Fundstelle 
NStZ 1981, 1 6 - 1 8 
Kurzreferat 

Verfasser berichtet über die Rechtsprechung des BGH . . . usw: . . . 

oder des Gerichtes und des Datums einer Entscheidung. 

— s gericht: olg h a m m + datum: 1985-02—06 

S U C H W O R T L I S T E 
1 DATUM: 1 9 8 5 - 0 2 - 0 6 (69) 
2 GERICHT: OLG HAMM (5901) 
A U S G A B E E N D E 

liBSIIlll^ 
ANZAHL DER DOKUMENTE: 1 
A U S G A B E E N D E 

>1:S||1II!1IÎ || 
DOKUMENT 1, DOKNR 596742, SE ITE-NR: 1 
Gericht: O L G Hamm 20. Zivilsenat 
Datum: 1 9 8 5 - 0 2 - 0 6 
A 7 . Of t 1 1 OQOfÜA 
M Z . Z U U Z a Z / Ö H -

NK: VVG §§ 16ff, W G § 16 Abs 1, VVG § 41, V V G § 16 Abs 2, VVG § 17, VVG § 16 
Leitsatz 
(Falsche Angaben des Versicherungsnehmers bei den Gesundheitsfragen des 
Krankenversicherers - spätere Vorlage eines - unwissentlich unvollständigen 
- ärztlichen Befundberichts — Frage einer Umdeutung eines Rücktritts (VVG 
§ 16) in eine Kündigung (VVG § 41 Abs 2) 
1. Zur Frage des Verschuldens des Versicherungsnehmers, wenn die Gesund
heitsfragen im Antrag zunächst sämtlich falsch (verneinend) beantwortet wer
den, der Versicherungsnehmer dann aber - wie bei Antragstellung angekün
digt — aus eigener Initiative einen ärztlichen Be fundber ich t , . . usw. . , . 

iur 1/86 33 



Datenbanken 

Von großem Nutzen fü r den Rechtsanwender ist, daß 
auch mit Fragmenten dieser Angaben gesucht werden 
kann. Häuf ig tritt der Fall ein, daß eine interessante 
Entscheidung, die jedoch keine aktuelle Relevanz hat, 
zur Kenntnis genommen wird. Erlangt diese Entschei
dung zu einem späteren Zeitpunkt praktische Rele
vanz, fehlt in vielen Fällen die Erinnerung an die 
Fundstelle, oftmals auch die an das Fundheft. In den 
meisten Fällen sind jedoch Erinnerungsfragmente wie 
zum Beispiel Entscheidungsjahr, Zeitschrift (Jahr
gang), Gerichtsbarkeit, Instanz oder ähnliche vorhan
den. Auch diese sind fü r eine erfolgreiche JURIS-Re¬
cherche geeignet. Zwar wird im Regelfall auf Grund 
der allgemeineren Eingaben in das System die Zahl der 
qualifizierten Dokumente größer sein als bei einer Ein
gabe des Spruchkörpers einer Entscheidung, des ge
nauen Entscheidungsdatums pp., wesentlich ist jedoch, 
daß die gesuchte Information — deren Speicherung 

vorausgesetzt — nachgewiesen wird und bei der so
dann vorgenommenen Relevanzprüfung der Doku
mente wiedergefunden werden kann. 
Der Autor wurde beispielsweise auf der INFOBA
SE'8 5 in Frankfurt am Main anläßlich einer Präsenta
tion des Systems angesprochen, ob er bei der Suche 
nach einer Gerichtsentscheidung zum Informations
recht aus dem Jahre 1977 behilflich sein könne. Der 
Fragesteller versicherte, bereits seit Wochen vergeblich 
nach dieser fü r ihn wichtigen Entscheidung zu suchen. 
Er erinnerte sich neben dem Entscheidungsjahr (1977) 
nur noch daran, daß es sich um ein Urteil eines Ober
landesgerichts handele. 
Die Suche in dem System führ te rasch zum Ergebnis, 
es qualifizierte sich nach Eingabe der Suchworte In
formationsrecht, Gericht: O L G , Datum: 1977 nur ein, 
das gesuchte Dokument. 

—• s informationsrecht + gericht: olg - f datum: 1977 
S U C H W O R T U S T E 
1 DATUM: 1977 (9880) 
2 GERICHT: OLG (36857) 
3 INFORMATIONSRECHT *(124) 
A U S G A B E E N D E 

WegeG HA §19 Fassung: 

- * M u 2 u 3 

ANZAHL DER DOKUMENTE: 
A U S G A B E E N D E 

DOKUMENT 1, DOKNR 146025, SE ITE-NR: 1 
Gericht: OLG Hamburg 2. Strafsenat 
Datum: 1 9 7 7 - 0 5 - 2 5 
Az: 2 S s 5/77 OW1 
NK: W e g e G HA §16 Fassung: 1 9 7 4 - 0 1 - 2 2 , 
1 9 7 4 - 0 1 - 2 2 
Sonstiger Orientierungssatz 
(Informationsstand auf öffentlicher Straße) 
1. Der Gebrauch von Stellplakaten auf öffentlichen Straßen zur politischen Wer
bung ist, wenn dadurch keine Behinderung des Verkehrs eintritt, dem erlaubnis
freien Gemeingebrauch zuzurechnen. Da der Senat mit dieser Ansicht von den 
Entscheidungen O L G Celle, NdsRpfl 1977, 66 und OLG Karlsruhe, NJW 1976, 
1360 abweicht, wird die Sache gem G V G § 121 Abs 2 dem BGH vorgelegt. 
Fundstelle 
N J W 1977, 1704-1704 (S1) 
VR 1978, 7 1 - 7 1 (S) 
Gründe . . . usw. 

Als weitere Suchkriterien bieten eine Vielzahl von in
haltsbeschreibenden Angaben (wie zum Beispiel 
Schlagwörter, Gesetzesstellen, Definitionen, Sachge
bietsnotationen usw.) die Möglichkeit zu einer inhalts
bezogenen, vom Wortlaut der gespeicherten Doku
mente unabhängigen Suche. So kann der Benutzer bei
spielsweise unter Nutzung der JURIS-Sachgebietsglie¬
derung suchen, bei der es sich um ein die gesamte 
Rechtsordnung umfassendes numerisches Notationssy
stem handelt, das rechtsgebietsspezifisch in vier Ebe
nen hierarchisch gegliedert ist. 
Alle vorgenannten Suchkriterien kann der Benutzer 
beliebig miteinander kombinieren. Dies geschieht in 
Form eines echten Dialogs zwischen dem JURIS-Be

nutzer und dem System. Der Benutzer beginnt seine 
Suche mit einer bestimmten Fragestellung, die er je
derzeit — auch aufgrund von Informationen, die er 
vom System erst erhält — abwandeln, präzisieren oder 
verallgemeinern kann. 
Als weiterer Nutzen von herausragender Bedeutung 
fü r den Rechtsanwender sei noch die Verbesserung der 
Chancengleichheit bei der Informationsnutzungsmög-
lichkeit genannt. Umfangreiche Dokumentationen in 
Bibliotheken stehen in der Regel nur den Rechtsan
wendern offen, die einen unmittelbaren Zugang zu ihr 
haben. Da die Einrichtung einer umfassenden Doku
mentation mit hohem Aufwand verbunden ist, ist die 
Zahl solcher Dokumentationseinrichtungen be-
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schränkt. Unter Anwendung des Juristischen Informa
tionssystems JURIS wird es möglich, eine umfassende 
Dokumentationseinrichtung gleichsam an jedem 
Schreibtisch verfügbar zu machen. Dies bedeutet, daß 
jeder JURIS-Benutzer eine Dokumentationseinrich
tung zur Verfügung hat, die aus der Summe der Do
kumentationseinrichtungen der fünf obersten Ge
richtshöfe des Bundes und des Bundesverfassungsge
richts besteht. 

V. Zugang zu J U R I S 

Nach zwischenzeitlich erfolgter Ausgliederung des Ju
ristischen Informationssystems JURIS aus dem Bun
desministerium der Justiz bietet der neue Träger des 
Systems, die JURIS GmbH, die Datenbanken des Sy
stems für jeden Interessenten zur Online-Nutzung an. 
Die Ö f f n u n g von JURIS zu einem für alle Interessen
ten zugänglichen Auskunftssystem bringt zusätzliche 
Aufgaben, zum Teil auf neuen Tätigkeitsfeldern: Mar
keting, Benutzerbetreuung, Benutzerschulung, Daten
fernübertragung und Verwaltung sind neu aufzubauen 
oder erheblich zu verstärken. Die JURIS GmbH wird 
nach Kräften bemüht sein, alle Wünsche nach Online-
Anschlüssen zügig zu befriedigen. Die große, ständig 
wachsende Zahl von Anschlußinteressenten wird je
doch in der Startphase zu unvermeidbaren Wartezei
ten führen. Die Anschlußerwartungen gehen davon 
aus, daß im Jahre 1986 etwa 300 neue Online-An
schlüsse realisiert werden können. Aufbauend auf den 
damit verbundenen Erfahrungen wird sich die Zahl der 
Neuanschlüsse in den Folgejahren stetig erhöhen las
sen. 

V . 1. Der Online-Benutzer benötigt ein Datenendge
rät und eine Verbindung zum JURIS-Rechenzentrum, 
die in erster Linie Sache der Deutschen Bundespost ist. 
Hier bietet das DATEX-P-Netz der Deutschen Bun
despost einen kostengünstigen Zugang in den Varian
ten als 
— DATEX-PlO-Anschluß, Datenübertragungsge

schwindigkeit 2400 bit/sec. und Anschluß des Sie
mens-Terminals T R A N S D A T A 9751-25 oder ent
sprechende Emulation von Fremdherstellern, bzw. 

— DATEX-P20-Anschluß, Geschwindigkeit 1200 
bit/sec. (ggfs. auch 300 bit/sec. bei Akustikkopp-
ler) und Einsatz eines Teletype (TTY)-Terminals. 

Da beim DATEX-P-Tar i f der Zeit- und Entfernungs
faktor von ganz untergeordneter Bedeutung ist, bietet 
sich diese Zugriffsvariante an. 
Daneben besteht die Möglichkeit eines Zugriffs auf die 
JURIS-Datenbanken über das Telefonnetz der Deut
schen Bundespost. 

Nach derzeitiger Planung ist vorgesehen, im Jahre 
1987 auch eine Anschlußmöglichkeit über Bildschirm
text (BTX) zu realisieren. JURIS betrachtet B T X nur 
als Ergänzung seiner Angebote 
Die Vielzahl der auf dem Markt befindlichen JURIS-
dialogfähigen Datenendgeräte läßt allgemein gültige 
Geräteempfehlungen nicht zu. Bei Aufzeichnung der 
vorgenannten Anschlußmöglichkeiten sind die einzel
nen Gerätehersteller, insbesondere unter Berücksichti
gung von bei Anschlußinteressenten bereits vorhande
nen anderweitigen EDV-Anwendungen, in der Lage, 
ihre JURIS-Zugriffsmöglichkeit unter Beweis zu stel
len. 

V . 2. Bei Erteilung einer Zugriffsberechtigung wird 
JURIS eine einmalige Abschlußgebühr in H ö h e von 
D M 300,— erheben. Dieser Betrag berechtigt zur 
Teilnahme an einem Ersteinweisungskurs für einen 
Teilnehmer (ohne Reise- und Aufenthaltskosten) und 
schließt einen Satz Ausbildungs- und Arbeitsunterla
gen ein. Weiter beinhaltet in dieser einmaligen Ab
schlußgebühr sind die Kosten für den Dialogbetrieb bis 
zum Ablauf des auf den Vertragsschluß folgenden 
Monats. 
Nach Ablauf des auf den Vertragsschluß folgenden 
Monats wird eine monatliche Grundgebühr in H ö h e 
von D M 300,— erhoben. Diese monatliche Grundge
bühr deckt den Dialogbetrieb der ersten drei Stunden 
im Monat und die Ausgabe (Übertragung) von 200 000 
Zeichen ab. Ein über die monatliche Grundgebühr 
hinausgehendes JURIS-Entgelt entsteht mithin erst ab 
der 181. Minute Dialogbetrieb in dem laufenden M o 
nat bzw. nach der Ausgabe von 200 000 Zeichen. Die 
über die monatliche Grundgebühr hinausgehenden va
riablen Kosten betragen 0,60 D M ab der 181. Minute 
pro Minute Dialogbetrieb und 1,— D M ab 200 001 
Zeichen pro 1 000 Zeichen Ausgabe. 
Die bisherigen Erfahrungen mit den JURIS-Testbe¬
nutzern haben gezeigt, daß ein Dialog von einer Stun
de Dauer — die vorgenannte Entgeltregelung zugrun
delegend — etwa 100,— bis 120,— D M kosten wird. 
Das Entgelt fü r die Online-Nutzung der JURIS-Da¬
tenbanken liegt damit im unteren Bereich vergleichba
rer Dienste, die pro Anschaltstunde zwischen 90,— 
D M und 300,— D M erheben. 

V . 3. Interessenten, die sich an JURIS anschließen 
wollen oder zusätzlich Informationen wünschen, kön
nen sich an die 
JURIS GmbH 
Juristisches Informationssystem für die Bundesrepublik 
Deutschland, 
Heinemannstraße 6 (BMJ-Gebäude) 
5300 Bonn 2 
wenden. 
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